
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/12/17 99/13/0032
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.2003

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §73;

Rechtssatz

Es kommt weder auf den Zeitpunkt an, in dem das die Zuständigkeit beein7ussende Ereignis eintritt, noch auf den

Zeitpunkt, in dem das bisher zuständige Finanzamt von einem solchen Ereignis Kenntnis erlangt (Hinweis E 17. Februar

1999, 98/14/0105; E 8. Juni 1994, 94/13/0033; E 29. April 1992, 92/13/0094).
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